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Die Volksabstimmung 
ist keine Prestigefrage 
Das Budget-Gleichgewicht als gemeinsame Zielsetzling 
der liechtensteinischen Politik 
Viermal wird sich Regierungschef 
Dr. Walter Kieber in den nächsten 
Wochen im Rahmen von ö f f e n t 
l i c h e n  Diskussionsversammlun
gen dem liechtensteinischen Bürger 
stellen. Dr. Kieber wird dabei Stel
lung nehmen zu den Finanzvorla
gen, Uber die wir am 3. März abzu
stimmen haben: die geplante Erhö
hung der Couponsteuer von 3 auf 4 
Prozent, die Erhöhung der Ertrags
steuer für tätige, juristische Perso
nen, die Erhöhung der Fahrzeug
steuer und die (recht massvolle) 
Kürzung des Finanzausgleiches an 
die Gemeinden um 1.5 Millionen 
Franken. 

Die Diskus'sionsabende werden 
von den jeweiligen FBP-Ortsgrup-
pen organisiert, die jedoch schon in 
ihren Einladungen darauf hinwei
sen, dass es sich dabei n i c h t  um 
eine Parteiversammlung handelt. 
Die FBP-Ortsgruppen treten le
diglich als Träger der Informations
abende auf. 

Prognosen: eher negativ 
Hört man sicbu*in den letzten Wo
chen um, so stellt man der Steuer
vorlage am 3. März eher eine nega
tive Prognose. Obwohl grundsätz
lich niemand gegen die Coupon
steuer und nur wenige gegen die 
Anpassung der Ertragssteuer für 
tätige, juristische Personen sind, 
spürt man keine rechte Lust, diese 
Mehreinnahmen für Staat und Ge
meinden mit der Anhebung der Mo-
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Fastenopfer 
«So war  es Gottes Plan: Christus 
sollte die getrennten Teile der 
Menschheit mit sich verbinden und 
zu einer neuen Menschheit 
vereinen. Er sollte Frieden stiften 
und durch seinen Tod beide mit 
Gott versöhnen. Am Kreuz sollte 
die Feindschaft zwischen den Men
schen und Gott ein für allemal 
ausgelöscht werden.». 

Epheserbrief 2, 15-16 
«Befreiung und  Versöhnung be

zeichnen die entscheidenden De
fizite der Menschheit. Ihre Deckung 
ist zu unserer Schicksalfrage ge
worden. Nichts weniger als die Zu
kunft der Menschheit steht auf dem 
Spiel; und  aus dem Spiel ist der  
Ernstfall für uns alle, im Welthori
zont, geworden. Eine Zukunft, die 
auch nur annähernd den Namen 
Friede tragen soll, setzt beides vor
aus: Befreiung und Versöhnung.» 

i Klaus Bäumlein 
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torfahrzeugsteuer zu verbinden. 
Dies obwohl es sich gerade bei der 
Fahrzeugsteuer um einen relativ 
kleinen Mehrertrag handelt, auf 
den Land und Gemeinden hoffen 
können: denn 85 Prozent aller Fahr
zeughalter im Land erfahren nach 
dem neuen Gesetz eine Mehrbela
stung die lediglich zwischen 15 und 
44 Franken im Jahr  liegt. 

Risiko eines Prestigeverlustes 
Ist es nun klug, wenn der Regie
rungschef selbst ins Land hin
ausgeht, um dem Bürger die Gründe 
darzulegen, von welchen Ueberle-
gungen sich die Regierung bei der 
Erarbeitung der Steuervorlage 
leiten liess? Nimmt Dr. Kieber mit 
dieser «Informationsreise» durch 
die Gemeinden "nicht das Risiko 
eines persönlichen P r e s t i g e -
v e r l u s t e s  auf sich, wenn die 
eine oder andere Vorlage am 
3. März vom Stimmbürger abge
lehnt wird? 

Zielsetzung der Regierung 
Just  diese Frage stand auch anläss
lich des Pressetreffens vom 27. Ja
nuar im Raum. Der Regierungschef 
zögerte nicht "init einer Antwort: 
«Die Regierung hat  sich zum Ziel 
gesetzt, im Jahre  1975 nicht mehr 
Geld auszugeben, als ihr Einnah
men zur Verfügung stehen. Trotz 
Einsparungen bei der Budgeterstel
lung ist eine Deckungslücke von 3.6 
Millionen Franken geblieben. Alle 
politischen Gruppierungen im 
Lande waren und sind sich einig 
darüber, dass man alles unterneh
men muss, um das Budget-Gleichge
wicht zu erreichen.» 

Dr. Kieber betrachtet es deshalb 
als seine Pflicht, sich hinter die 
Vorlagen zu stellen, welche die 
Deckungslücke beseitigen und die 
Wiederherstellung des Budget-
Gleichgewichtes gewährleisten sol
len. Es kann keine Frage des per
sönlichen Prestiges sein, wenn man 
dem Stimmbürger eine von vorne

herein aufgezeigte Zielsetzung zur 
Entscheidung Unterbreitet. 

Was geschieht b< ri einem «Nein»? 
Wie aber stellt s ch der Regierungs
chef zur Frage eines (aus der  Sicht 
der Regierung): negativen Aus
ganges der Volksabstimmung vom 
3. März? — £ > r .  Kieber: «An 
unserem gemeinsamen Ziel, das 
Budget-Gleichgewicht im Interesse 
unserer Finanzen wieder zu erlan
gen, ändert sich auch bei einem ne
gativen Ausgang der Volksabstim
mung nichts. —; In einem solchen 
Falle müssten andere Wege gesucht 
und beschritten werden. In welche 
Richtung diese Wege führen, wird 
wesentlich vom Ergebnis der  Ab
stimmung und von der Interpreta
tion desselben abhängen. 

Gibt es schön konkrete Vorstel
lungen der  Regierung für den Fall, 
dass die Finanzvorlagen am 3. März 
abgelehnt und damit ein ausgegli
chenes Budget für 1975 nicht " mehr 
gewährleistet wäre? 

Investitionsrechnung scheidet aus 
«Dann hätte die Regierung die 
Pflicht nach neuen Sparmassnah-
mefi ,zu suchen, die allerdings we
sentlich stärker ins Fleisch gehen 
würden. Da dje Investitionsrech
nung für weitere Sparmassnahmen 
ausscheidet, bliebe nur  die laufende 
Rechnung, in der wir wohl keinen 
Bereich bei der Suche nach Spar
möglichkeiten auschliessen dürf
ten.» 

Die Schweiz, so meint Dr. Kieber 
weiter, ha t  in den letzten Wochen 
ähnliche Probleme durchgemacht. 
Es gibt also bereits Modelle für 
noch drastischere Sparmassnah
men, die sich in diesem oder jenem 
Bereich vieleicht auch auf Liech
tenstein anwenden Hessen. 

Reden allein hilft uns nicht weiter 
Es geht am 3. März nicht um einen 
Prestigestandpunkt. Die Regierung 
müsste auch einen negativen 
Volksentscheid akzeptieren. Aller
dings wäre sie dadurch nicht aus 
der Verpflichtung entlassen, alles 
zu unternehmen um der inflationä
ren Entwicklung der Staatsfinanzen 
entgegenzuwirken. Sie müsste sehr 
schnell neue Lösungen suchen und 
sie wieder dem Parlament zuwei
sen. Denn nur vom ausgeglichenen 
Budget reden, nützt allein nichts. 
«Mann kann nicht sagen: wasch mir 
den Pelz, aber mach mich dabei 
nicht nass», meinte der Regierungs
chef abschliessend zu diesem 
Thema. 

t u  

Ferienordnung 
Eine Meinungsumfrage des Schulamtes 
Anmerkung: In der Ausgabe v o m  
30. Januar 1975 teilte das Schulamt mit, 
dass e s  in der nächsten Ausgabe über 
die Ergebnisse der Elternbefragung 
informieren werde. Infolge der Skife
rien und der Fasnachtstage erscheint 
dieser Beitrag erst heute. 

Im September 1974 wurde in un
serem Land eine Meinungsumfrage 
über die Ferienordnung durchge
führt. Das Schulamt wollte damit 
der Regierung, die gem. Art. 12 des  
Schulgesetzes für die Verteilung 
der Ferien zuständig ist, eine Ent
scheidungsgrundlage bereitstellen. 
Zuerst wurden die Adressen der  
Schülereltern von allen Schulen des 

Landes angefordert. Nach einem 
bewährten statistischen Verfahren 
(Random Sample-Verfahren) wähl
ten wir jedes 20. Elternpaar aus. 
Von einem Fachmann in der Mei
nungsforschung wurde uns das 
Interview als beste Befrägungsform 
empfohlen. Zwei ehemalige Gymna
siasten führten insgesamt 154 Inter
views durch. 

Von der Möglichkeit, die Frage
bogen über die Schüler an die 
Eltern zu verteilen, wurdö abge
sehen, weil man sich auf die Re-

Fortsetzung auf S/2 

Sparpolitik und Gemeinden 
Im Jahre  1969 erhielten die Gemein
den 8.9 Millionen Franken aus dem 
Finanzausgleich des Staates. Zu
sätzlich flössen ihnen 3.5 Millionen 
Franken a n  Subventionen für das 
öffentliche Bauwesen zu. 1971 stieg 
der Finanzausgleich auf 14.8 Mil
lionen Franken an, welche Subven
tionen von  6.7 Millionen Franken 
auslösten. Die Entwicklung hielt 
an: j e  mehr  Mittel den Gemeinden 
aus dem Finanzausgleich t zuflössen, 
desto mehr  wurde gebaut, desto hö
her fielen auch die Subventionen 
aus, . welche die Gemeinden 
zusätzlich aus der Landeskasse be
ziehen konnten. 

Für das  laufende Jahr  sind 21.2 
Millionen Franken aus dem Finanz
ausgleich für die Gemeinden bud-
getiert. Dazu kommen noch 12.3 
Millionen Franken an Subven
tionen, so dass den Gemeinden ins
gesamt 33.5 Millionen Franken 
allein aus dem Finanzausgleich und 
den Bausubventionen zufliessen 
werden. Ausserdem gehen weitere 
13.1 Millionen Franken an gesetz
lichen Anteilen an  den Landes
steuern zurück in die Gemeindekas
sen. Schliesslich bleiben noch die 
übrigen Subventionen mit 10.8 Mil
lionen Franken. 

Insgesamt fliessen 1975 also 57.4 
Millionen Franken aus der Staats
kasse hinaus in die Gemeinden, die 
ausserdem auf rund 20 Millionen 
Franken an eigenen Steuereinnah
men hoffeli dürfen. . 

Angesichts solcher Summen er
scheint die von der  Regierung vor
geschlagene Kürzung des Finanz
ausgleiches um lediglich 1.5 Millio

nen Franken (oder 2.6 Prozent de r  
gesamten staatlichen Leistungen a n  
die Gemeinden) bestenfalls als 
oberflächliche, kosmetische Opera
tion, die auf unsere elf Gemeinden 
aufgeteilt kaum als spürbarer Wink  
zur Einschränkung oder zur Spar
samkeit empfunden werden kann. 
— Hätte m^in diese doch geringfü

gige Korrektur nicht auch ohne 
Volksabstimmung beschliessen 
können? 

Die Regierung betonte in ihrem 
Bericht zum diesbezüglichen Ge
setz, dass es sich dabei um eine 
v o r l ä u f i g e  Massnahme han
delt, die mit zur Erreichung des 
Budget-Gleichgewichtes im Jahre  
1975 beitragen soll. Wenn der 
Stimmbürger dieser vorläufigen 
Kürzung zustimmt, gibt e r  der Re
gierung damit aber auch gleich
zeitig den gesetzlichen Auftrag, zu
sammen mit den Gemeinden einen 
neuen Verteilungsschlüssel zu erar
beiten, der den heutigen Gegeben
heiten besser entspricht. 

Wenn  sich Regierung und 
Gemeinden im Laufe des Jahres ge
meinsam an einen Tisch setzen und 
die verschiedenen, offenen Pro
bleme zusammen diskutieren und 
lösen wollen, so ist es  wohl für alle 
Teile wichtig, die Meinung des 
Stimmbürgers im Lande zu  kennen. 

Obwohl man bis jetzt in der Oef-
fentlichkeit verhältnismässig wenig 
über  die zweite Vorlage von|, 
3. März gesprochen hat, kommt ihr 
nicht weniger Bedeutung zu als den 
Aenderungen im Steuergesetz. Geht 
es dort um Verbesserungen der 

Spitaltaxen: 

Wie zahlen 
Kassen ? 

In einem Rundschreiben, das  uns 
kürzlich zugegangen ist weist der 
Liechtensteinische Krankenkassen
verband (LKV) darauf hin, dass  die 
Kosten für Behandlung, Verpflegung 
und Unterkunft liechtensteinischer 
Patienten nur in den a l l g e m e i 
n e n  Abteilungen jener Spitäler 
vollumfänglich von der Kasse über
nommen werden, welche Verträge 
mit unserem Land haben. Es sind 
dies folgende Krankenanstalten: 
Kantonsspital, Kreuzspital und 
Frauenspital Fontana in Chur, Kan-

Die aktuelle Frage 

tonsspital Walenstadt, Krankenhaus 
Grabs und Kantonsspital St. Gallen. 
Die Kosten für Patienten in de r  halb
privaten oder privaten Abteilung die
ser  (und anderer) Krankenhäuser 
werden nur dann von de r  Kasse 
übernommen, wenn der Patient über 
eine geeignete Spitalzusatzversi
cherung verfügt. Ausserdem wird 
darauf hingewiesen, dass  die Lei
stungen der Kassen an Spitäler, die 
ausserhalb des Vertrages stehen, im 
Höchstfalle auf 90 Franken pro Tag 
beschränkt sind, Soweit die Mit
teilung des  KräMenfcassenverban-
des. Sie wird durch eine Liste er
gänzt welche die seit 1. Juli 1974 
gültigen Spitaltaxen in den wichtig
sten Krankenhäusern der Umgebung 
anführt. Auffallend ist dabei, dass  
die Spitaltaxen im benachbarten 
Vorarlberg wesentlich höher sind, 
als in vergleichbaren Krankenhäu
sern der  Ostschweiz: In den Churer 
Spitälern beträgt die Taxe pro Tag 
in der allgemeinen Abteilung zwi
schen 73 und 90 Franken, in Grabs 
und Walenstadt bis zu 75 und im 
Kantonsspital St. Gallen bis zu 83 
Franken. Für das Städtische Kran
kenhaus Feldkirch-Tisis wird eine 
Tagestaxe von rund 194 Franken in 
der allgemeinen Abteilung angege
ben. Mit 170 Franken liegt sie auch 
im Landes-Unfallkrankenhaus Feld
kirch imer noch weit über den ver
gleichbaren Ansätzen in der 
Schweiz. Ein liechtensteinischer Pa
tient, der  lediglich mit dem obliga
torischen Minimum versichert ist, 
muss also im Feldkircher Städti
schen Krankenhaus täglich 104 
Franken aus der eigenen Tasche auf 
den Tisch legen. Angesichts dieser 
Tarif-Differenzen muss man sich 
fragen, ob die Feldkircher Kran
kenhäuser als Vertragsspitäler über
haupt in Frage kommen und wieweit 
sich eine liechtensteinische 'Defizit
beteiligung auch' auf die Tarifge
staltung für Patienten aus unserem 
Lande auswirken müsste, damit die 
Diskrepanz zu unseren anderen Ver
tragsspitälern nicht ungerechtfertigt 
gross wird? 

Staatseinnahmen, so steht hier die 
Frage im Mittelpunkt, ob die heute 
von allen Seiten geforderte Sparpo
litik nur  eine Sääfre des Staates 
allein sein kann odör ob auch die 
Gemeinden miteinbezogen werden 
sollen. 

Schöner 
wohnen 
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